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(4) Bei nicht ordnungsgemäßer Führung der im § 1 
Abs. 9 genannten Energiebezugskarte wird eine Ord
nungsstrafe bis zu 1000,— DM, jedoch mindestens 
von 50,— DM verhängt. Die verspätete Absendung 
der Energiebezugskarte an den Kreisenergiebeauf
tragten ist mit einer gebührenpflichtigen Verwar
nung von 5,— DM zu belegen.

(5) Die Verhängung der Strafen und die Ein
ziehung der Strafgelder erfolgt durch den zuständi
gen Kreisenergiebeauftragten nach Bestätigung durch 
den Landrat bzw. Oberbürgermeister über die Rechts- 
stelle der Kreise bzw. Städte. Die Beträge sind im 
Haushalt zu vereinnahmen.

(6) Gegen die Straffestsetzung kann der Betroffene 
bei dem Kreisenergiebeauftragten schriftlich Ein
spruch einlegen. Erachtet der Energiebeauftragte, 
dessen Entscheidung angefochten wird, den Ein
spruch für begründet, so hat er die Straffestsetzung 
aufzuheben. Andernfalls ist der Einspruch vor Ab
lauf von 2 Wochen nach Einspruchseinlegung dem 
Landesenergiebeauftragten bei der Landesregierung 
zur Entscheidung vorzulegen.

§ H
Kontrolle

Die Überwachung der Durchführung dieser Ver
ordnung obliegt dem Ministerium für Industrie der 
Deutschen Demokratischen Republik. Es kann ent
sprechende Durchführungsbestimmungen erlassen.

§ 12 
Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt 10 Tage nach ihrer Ver
kündung in Kraft und gilt bis zum Tage der Ein
führung der Verordnung zur Regelung der Strom
versorgung in der Deutschen Demokratischen Repu
blik im Sommerhalbjahr 1951.

Berlin, den 2. November 1950

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik 

G r o t e w o h l  
Ministerpräsident

Ministerium für Industrie 
S e l b m a n n

Minister

Achtzehnte Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Finanzwirtschaft 

der volkseigenen Betriebe.
— Finanzplanung und Buchführung der in Volks
eigentum übergeführten ehemaligen Sowjetischen 

staatlichen Aktiengesellschaften —

Vom 18. Oktober 1950

Die zum 1. Juni 1950 in Volkseigentum übergef ühr
ten ehemaligen Sowjetischen staatlichen Aktienge
sellschaften wurden zum gleichen Termin den fach
lich zuständigen Vereinigungen volkseigener Be
triebe unterstellt. Hierzu wird in Durchführung der

Verordnung vom 12. Mai 1948 über die Finanzwirt
schaft der volkseigenen Betriebe (ZVOB1. S. 148) fol
gendes bestimmt:

§ 1
(1) Im Jahre 1950 finden für die Finanzplanung und 

die Buchführung der in Volkseigentum übergeführten 
ehemaligen Sowjetischen staatlichen Aktiengesell
schaften (SAG) die Vorschriften dieser Durchfüh
rungsbestimmung Anwendung.

(2) Übernommene Einheiten im Sinne dieser Durch
führungsbestimmung sind sowohl geschlossen über
geführte SAG als auch getrennt übergeführte ein
zelne Betriebsstätten.

§ 2
Bei übernommenen Einheiten ohne besondere 

Buchführung ist unter Anleitung der übernehmen
den WB nach den Bestimmungen der volkseigenen 
Wirtschaft eine selbständige, von der der WB ge
trennte Buchführung einzurichten.

§ 3
(1) In den Finanzplan der WB 1950 sind die über

nommenen Einheiten nicht einzubeziehen.

(2) Für die restlichen 7 Monate des Jahres 1950 
haben sie bis zum 10. November 1950 auf der Grund
lage der ersten 5 Monate dieses Jahres Finanzpläne 
nach den Bestimmungen der volkseigenen Wirtschaft 
aufzustellen.

(3) Diese Finanzpläne sind von den zuständigen 
VVB entsprechend der Zehnten Durchführungsbe
stimmung vom 14. März 1950 zur Verordnung über 
die Finanzwirtschaft der volkseigenen Betriebe (GBl.
S. 216) ohne Zusammenfassung weiterzuleitep.

§ 4
(1) Der Umlaufmittelfonds entspricht für die über

nommenen Einheiten bis zum Inkrafttreten der Fi
nanzpläne 1951 dem Umlaufmittelbestand; er ist 
durch Gegenüberstellung der auf Seite 2 des Richt
satzplanes 1950 aufgeführten Positionen ermittelt.

(2) Ist dieser Umlaufmittelfonds geringer als der 
Planbestand laut Richtsatzplan, so ergibt der unge
deckte Rest das Gesamtlimit des Richtsatzplankredits.

(3) Die geltenden Deckungsverhältnisse für die ein
zelnen Positionen des Richtsatzplanes finden bis zum 
Inkrafttretender Finanzpläne 1951 keine Anwendung.

§ 5
Steuern und Gewinne sind der Deutschen Zentral

finanzdirektion, Amortisationen der Deutschen In
vestitionsbank durch die übernommenen Einheiten 
voll abzuführen, sofern nicht Aufwendungen für In
vestitionen (§ 7) und Generalreparaturen (§ 8) ab
zugsfähig sind. Das Abführen dieser Abgaben hat die 
zuständige VVB zu überwachen.

§ 6
(1) Investitionsvorhabensind wie folgt abzugrenzen:
a) Investitionen, die vor dem 1. Juni 1950 begon

nen wurden und fortzusetzen sind,
b) Investitionen, die in der Zeit vom 1. Juni 1950 

bis zur Verkündung dieser Durchführungsbe
stimmung begonnen wurden,


